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1 ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans Sondergebiet „Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Heckhuscheid“ sowie die Aufstellung der örtlichen Bauvorschriften ist ein beabsichtigtes Bauvor-
haben zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Der Bebauungsplan schafft die not-
wendige Rechtsgrundlage für die Bebauung. 

Der vorliegende Bebauungsplan beinhaltet die planungsrechtliche Sicherung eines Solarparks 
und ist damit Grundlage für seine Realisierung. Damit wird das Ziel der Steigerung der Erneuer-
baren Energien (in Form von Photovoltaik) als Erfordernis des Klimaschutzes direkt berücksich-
tigt. Das Vorhaben an sich ist als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Klimawandels zu bewer-
ten. Die Vorgaben und Ziele zum Klimaschutz sind berücksichtigt bzw. Kerninhalt der Planung. 

2 BERÜCKSICHTIGUNG DER UMWELTBELANGE 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Umweltprüfung zur Ermittlung der voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung durchgeführt. Diese wurden in einem 
Umweltbericht inkl. einer qualifizierten Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung beschrieben und be-
wertet. Außerdem wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung erstellt. In diesen Gutachten wurden 
Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich festgelegt. 

Die dabei ermittelten Eingriffe durch den Bebauungsplan können durch die Maßnahmen inner-
halb des Geltungsbereiches vollständig ausgeglichen werden. Der aktuelle Wert des Planungs-
gebietes beträgt insgesamt 1.211.979 Biotopwertpunkte. Unter Berücksichtigung der Festsetzun-
gen des Bebauungsplans ergibt sich ein Gesamtflächenwert von 1.326.887 Biotopwertpunkten. 
In der Gesamtbilanz ergibt sich somit durch die Maßnahme M1 ein Überschuss von 114.908 
Biotopwertpunkten beim Schutzgut Arten und Biotope. 

Durch die geplante Eingrünung und der damit verbundenen geringen Einsehbarkeit der Fläche 
ergibt sich eine geringe Beeinträchtigung für das Landschaftsbild. Da sich die Anlage von Grün-
land auch positiv auf das Landschaftsbild auswirkt, sind gesonderte Maßnahmen für das Schutz-
gut Landschaftsbild nicht erforderlich. 

Durch das Bauvorhaben entsteht durch Eingriffe in das Schutzgut Boden ein Kompensationsbe-
darf durch Flächenversiegelung und -überdeckung von insg. 7.500 m².  
Die Kompensation beim Schutzgut Boden erfolgt durch Nutzungsextensivierung auf der internen 
Maßnahmenfläche M1. Durch die Verrechnung des notwendigen Ausgleichs für das Schutzgut 
Boden im Schutzgut Arten und Biotope (Abzug der 7.500 m² in Maßnahmenfläche M1, Biotoptyp 
EA3) verbleibt ein Kompensationsüberschuss von 32.408 Biotopwertpunkten. 

3 BERÜCKSICHTIGUNG DER ERGEBNISSE DER ÖFFENTLICHKEITS- UND BEHÖRDEN-
BETEILIGUNG 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
die im Zeitraum vom 20. März 2023 bis einschließlich 27. April 2023 stattfand, wurden folgende 
Belange vorgetragen und berücksichtigt.  

Die Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Erdgeschichtliche Denkmalpflege, 
Direktion Landesarchäologie hat in ihrer Stellungnahme vom 21.03.2023 auf ihre Kenntnis-
nahme zum Vorhaben verwiesen und erklärt, dass ihrerseits keine Bedenken bestehen, jedoch 
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gesonderte Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege/Praktische Denkmalpflege 
Mainz und der Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Trier vorbehalten bleiben und ggf. noch 
einzuholen sind, da eine interne Weiterleitung nicht möglich ist. Die genannten Direktionen wur-
den ebenfalls am Verfahren beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. 

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz hat in seiner Stellungnahme vom 27.03.2023 mit-
geteilt, dass gegen die Planung keine Bedenken bestehen und jedoch hinsichtlich möglicher stra-
ßenrechtlicher Betroffenheiten auf die Zuständigkeit der regionalen Dienststellen verwiesen. Das 
LBM Gerolstein wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme ge-
beten. 

Die Amprion GmbH hat in ihrer Stellungnahme vom 29.03.2023 bestätigt, dass im Plangebiet 
keine Höchstspannungsleitungen des Unternehmens verlaufen und weitere Planungen für diesen 
Bereich aus derzeitiger Sicht nicht vorliegen. Die Beteiligung weiterer Unternehmen mit Versor-
gungsleitungen wird angenommen. Bezüglich weiterer Versorgungsleitungen wurden die zustän-
digen Unternehmen ebenfalls im Verfahren beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme gebe-
ten. 

Die Westnetz GmbH hat in ihrer Stellungnahme vom 29.03.2023 auf Mittelspannungsnetze ver-
wiesen, die sie in diesem Gebiet betreiben und Planunterlagen zu der bestehenden Mittelspan-
nungs-Freileitung beigefügt. Es wurden Hinweise dazu erteilt, wie mit den Sicherheitsabständen 
zu den Maststützpunkten, mit einem dauerhaften Zugang zu den Maststandorten sowie dem Frei-
halten der Mittelspannungs-Freileitung mittels eine Schutzstreifens zu verfahren ist. Die Plankarte 
wurde zur Kenntnis genommen und die erteilten Hinweise dem Bebauungsplan beigefügt. Des 
Weiteren wurden den DIN-Normen entsprechend Hinweise für den Fall einer baulichen Nutzung 
des v.g. Schutzstreifens gegeben. Der Anregung konnte gefolgt werden. Die Textfestsetzung der 
überbaubaren Grundstücksfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO wurde 
klarstellend angepasst. 

Die Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld verweist in ihrer Stellungnahme vom 29.03.2023 
darauf, dass, gegen die Ausführung der Planung keine Bedenken bestehen, sofern keine Sicht-
beeinträchtigung der zukünftigen Anlage für die betroffenen Gemeinden ausgeht. Sichtbeein-
trächtigungen von der Freiflächenanlage können aufgrund des bewegten Reliefs weitestgehend 
ausgeschlossen werden. Die im Osten befindlichen Windenergieanlagen führen zudem in diesem 
Bereich bereits zu einer Vorprägung des Landschaftsbildes. Der Begründung zum Bebauungs-
plan liegt eine Standortvisualisierung bei. 

Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlassung Trier hat in seiner Stel-
lungnahme vom 29.03.2023 darauf verwiesen, dass sich im Plangebiet keine Liegenschaften be-
finden und weist darauf hin, dass das BAIUDBw Referat Infra 13, Fontainengraben 200, 53123 
Bonn als Nachfolger für die Wehrbereichsverwaltung West sowie der Landesbetrieb Liegen-
schafts- und Baubetreuung, Niederlassung Landau, Abt. Pipeline Maßnahmen, Postfach 1340, 
76803 Landau, soweit sie von der Maßnahme betroffen, zur Stellungnahme aufzufordern sind. 
Das Bundesamt wurde informiert und hat am 26.04.2023 eine Stellungnahme abgegeben. 

Das Forstamt Prüm verweist mit Stellungnahme vom 31.03.2023 darauf, dass keine Bedenken 
bestehen, sofern sich an bestimmte Hinweise in Bezug auf Abstand zu Waldgebieten gehalten 
wird. Daraufhin wurde mit den angrenzenden Waldeigentümer*innen eine Haftungsverzichterklä-
rung vereinbart. Von genannten Abständen wurde abgesehen. 

Die Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Au-
ßenstelle Trier, Rheinisches Landesmuseum Trier verweist in ihrer Stellungnahme vom 
03.04.2023 auf eine Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht für archäologische Funde bzw. 
Befunde (§§ 16–19 DSchG RLP). Der Hinweis wird dem Bebauungsplan beigefügt. 

Die Planungsgemeinschaft Region Trier verweist mit Stellungnahme vom 13.04.2023 auf die 
vereinfachte raumordnerische Prüfung und insbesondere auf die Berücksichtigung der 
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landwirtschaftlichen Belange gemäß der Punkte 4 und 5 in der Zusammenfassung der Ergeb-
nisse der vrP. In der Begründung zum Bebauungsplan wird unter Ziffer 4.6 die Agrarstrukturelle 
Situation ergänzt. Nach dem Entwurf des Regionalplans Trier 2014 werden für beide Teilflächen 
keine Aussagen getroffen. Sie befinden sich nicht innerhalb eines Vorranggebietes für die Land-
wirtschaft. 

Die Industrie- und Handelskammer Trier verweist mit Stellungnahme vom 21.04.2023 darauf, 
im Hinblick auf die Belange von Freizeit und Tourismus eine verträgliche Einbindung der PV-
Freiflächenanlage in die umgebende Landschaft sicherzustellen. Im Hinblick auf die bereits stark 
durch Windenergieanlagen vorgeprägte Landschaft führt die Planung zu keinen erheblichen Be-
einträchtigungen des Schutzguts Landschaft und Erholung. Dennoch wird eine Eingrünung der 
Anlage in Richtung Süden sowie teilweise in Richtung Norden vorgenommen (M2). Die Anlage 
wird durch die Entwicklung von Baum-Strauch-Hecken außerhalb der Umzäunung ins Land-
schaftsbild eingebunden. 

Die Struktur – und Genehmigungsdirektion Nord verweist in ihrer Stellungnahme vom 
24.04.2023 auf die Starkregenvorsorge und bringt Bedenken zu Bodenerosion während der Bau-
phase an und welche Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Die Planfläche wird gemäß 
Maßnahmenflächen M1 als Grünland entwickelt bzw. erhalten. Es wird ein Abstand zwischen den 
Modulen und dem Boden von 80 cm festgesetzt. Da es sich um Bestandsgrünland handelt, muss 
sich das Grünland nach der Bauphase nicht erst etablieren. Die Gefahr einer Bodenerosion ist 
demnach nicht oder nur geringfügig gegeben. Auf die einschlägigen Fachnormen zum Schutzgut 
Boden wird in den Hinweisen verwiesen. 

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
verweist in seiner Stellungnahme vom 26.04.2023 auf die Sicherung der Produktfernleitung mit 
einem Abstand von 10 m. Im Bebauungsplan wurde die Produktfernleitung bereits mit einem ins-
gesamten Schutzstreifen von 10 m berücksichtigt und von der Planung ausgenommen. Die Fern-
leitung darf dabei mit dem Zaun überstellt werden, jedoch werden die Fundamente so weit wie 
möglich von der Leitung entfernt liegen. 

Die Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH verweist mit Stellungnahme vom 04.04.2023 auf 
die Ausgrenzung von Teilfläche 1 aus dem bebaubaren Bereich, da die Errichtung betriebsfrem-
der Bauwerke im Schutzstreifen der Produktfernleitung nicht möglich ist. In den Textfestsetzun-
gen wird ergänzt, dass der Schutzstreifen von Bebauung freizuhalten ist. Zaunanlagen dürfen 
hingegen innerhalb des Schutzstreifens gebaut werden. Die Nutzung des Schutzstreifens bedarf 
zudem vorheriger Zustimmung, weshalb ein Vertrag mit der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft 
mbH vereinbart wird. Ebenfalls gilt es, alle geplanten Einzelmaßnahmen, die den Schutzbereich 
der Leitung berühren, rechtzeitig unter Vorlage von Detailplänen bei der Gesellschaft zur Prüfung 
und Abgabe einer Stellungnahme vorzulegen, da gegebenenfalls größere Schutzabstände bzw. 
besondere Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind. Die Hinweise werden dem Bebauungsplan 
beigefügt. Zudem wird die die Textfestsetzung der Überbaubaren Grundstücksflächen gemäß § 
9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO klarstellend angepasst. Hierzu fand bereits eine Ab-
stimmung zwischen dem Entwickler und der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH statt. Des 
Weiteren wurden die aufgeführten Sicherheitshinweise in den Bebauungsplan als Hinweis aufge-
nommen. Der Entwickler wurde hierüber in Kenntnis gesetzt. 

Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm bezieht sich in ihrer umfangreichen Stel-
lungnahme vom 27.04.2023 auf verschiedene Themen das Bauwesen, Naturschutz und Land-
schaftspflege, Raumordnung und Landesplanung, Straßenbau, Dorferneuerung, Denkmalschutz 
und Wasserrecht betreffend. Im Folgenden wird dargelegt, wie mit den Anregungen verfahren 
wird.  

Eine als kritisch zu betrachtende Konzentration technischer Anlagen, durch die zusätzlich zu 
Windkraftanlagen geplanten Solarmodule ist ein Punkt. Allerdings ist die PV-Freiflächenanlage 
aufgrund des bewegten Reliefs nur eingeschränkt einsehbar. Die Windkraftanlagen haben hierbei 
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einen größeren Einfluss bzw. Wirkung auf die Landschaft als die PV-Freiflächenanlage. Der Be-
gründung liegt eine Standortvisualisierung bei. Zudem ist eine räumliche Konzentration von er-
neuerbaren Energien angemessen, statt einer Zerschneidung der Landschaft.  

Auf weitere Anmerkungen wurde eingegangen, indem der Flächennutzungsplan der Verbands-
gemeinde Prüm gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert wurde und die frühzei-
tige Beteiligung des FNPs parallel zur Beteiligung des Bebauungsplanes erfolgte. Ebenso wurde 
das Fachgutachten zur Bewertung der Blendwirkung zur Offenlage vorgelegt. Eine Blendung 
durch Reflexionen der Sonne kann auf die K157, die L1 und die Wohnhäuser sowie Arbeitsstätten 
im Norden der Ortsgemeinde Heckhuscheid ausgeschlossen werden. Auch besteht bereits ein 
städtebaulicher Vertrag zwischen dem Anlagenbetreiber und der Ortsgemeinde, in welchem der 
Rückbau der Freiflächenanlage behandelt wird. Des Weiteren wurde die maximale Höhe der bau-
lichen Anlagen, sowohl der Solarmodule als auch von Nebenanlagen auf 3,50 m begrenzt. Auch 
die zur Abgrenzung zulässige maximale Höhe von 2,50 m über natürlichem Gelände wurde in 
den Textfestsetzung dahingehend angepasst.  

Aussagen zur Vereinbarkeit mit den Schutzzielen des Naturparks werden im Umweltbericht zur 
Offenlage ergänzt. Ebenfalls befinden sich die gesetzlich geschützten Biotope ausreichend weit 
von beiden Teilflächen entfernt und werden nicht negativ beeinträchtigt. Die angrenzenden Wald- 
und Gehölzflächen werden im Rahmen der Umsetzung nicht gerodet. Aufgrund der Haftungsaus-
schlusserklärung wird kein Abstand zu diesen Flächen eingehalten. Die Biotop- und Nutzungsty-
pen im Plangebiet wurden erhoben. Es handelt sich hierbei um kein geschütztes Grünland. Die 
Ergebnisse sind zur Offenlage im Umweltbericht enthalten. Die Brutvogelfauna wurde bereits er-
fasst. Die Ergebnisse lagen zum Vorentwurf offen. Die Avifauna wurde mit der UNB im Vorfeld 
abgestimmt. Von der UNB wurde mitgeteilt, dass ein Pufferbereich von mind. 150 m für die Kar-
tierung ausreichend ist. In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird die Betroffenheit 
der anderen Artengruppen eingeschätzt. Eine Standortvisualisierung wurde durchgeführt und 
liegt der Begründung zum Bebauungsplan bei. Nach einer Abstimmung mit der UNB müssen die 
Vorgaben nicht umgesetzt werden, da andere Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität aus-
gearbeitet werden.  

Der Gesamtversieglungsgrad beträgt bei dieser PV-Freiflächenanlage 2%. Ebenso handelt es 
sich hierbei um kein geschütztes Grünland. Die Baufenster beider Teilflächen weisen nicht mehr 
als 500 m in der Länge auf. Der 5 m Abstand zwischen den Modulen und dem Zaun wird einge-
halten und in den Textfestsetzungen angepasst. Eine Eingrünung der Anlage wird in Richtung 
Süden sowie teilweise in Richtung Norden vorgenommen. Die Anlage wird durch die Entwicklung 
von Baum-Strauch-Hecken außerhalb der Umzäunung ins Landschaftsbild eingebunden. Sta-
cheldraht im Bereich der Einfriedungen ist nicht vorgesehen. Zudem ist bereits ein Mindestab-
stand zur Bodenfläche von 20 cm festgesetzt. Die Festsetzung wird ergänzt. Brutvögel sind von 
diesem Vorhaben nicht betroffen. In den Hinweisen zum Bebauungsplan wird eine Vermeidungs-
maßnahme für den Schutz von Vögeln während der Bauphase aufgenommen.  

Eine Biotoptypenkartierung und Artenschutzprüfung wurden durchgeführt. Die Ergebnisse sind 
im Umweltbericht zur Offenlage enthalten. In den Textfestsetzungen wird eine Maßnahme für das 
Einbringen von Kleinstrukturen für Reptilien hinzugefügt. Externe Kompensationsflächen sind bei 
diesem Vorhaben nicht zu erbringen.  

Der Betrieb der Photovoltaikanlage verläuft weitgehend emissionsfrei. Es kommt zu keinen er-
heblichen Lärm-, Staub- oder Geruchsbeeinträchtigungen. Die Alternativenprüfung erfolgte be-
reits im Rahmen der Standortkonzeption Photovoltaik der Verbandsgemeinde Prüm. In der Be-
gründung zum Bebauungsplan wird unter Ziffer 4.6 die Agrarstrukturelle Situation ergänzt. Nach 
dem Entwurf des Regionalplans Trier 2014 werden für beide Teilflächen keine Aussagen getrof-
fen. Sie befinden sich nicht innerhalb eines Vorranggebietes für die Landwirtschaft. Eine Aussage 
zur Vereinbarkeit mit den Schutzzielen des Naturparks wird im Umweltbericht zur Offenlage 
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ergänzt. Die Versickerung des Oberflächenwassers erfolgt vor Ort und über die belebte Boden-
schicht. Die Auflagen der Behörden wurden bei der Planung berücksichtigt.  

Agri-Photovoltaik ist aufgrund der aufwendigeren Aufständerung und der Verwendung spezieller 
Module mit höheren Investitionskosten verbunden. Da der Geltungsbereich derzeit als Grünland 
genutzt wird, ist eine Agri-Photovoltaik Anlage auf diesen Flächen nicht notwendig. Unterhalb der 
Solarmodule kann weiterhin Grünland entstehen und genutzt werden. Beim Betrieb einer Photo-
voltaik-Freiflächenanlage fällt kein Abwasser an. Das Niederschlagswasser kann auf der Fläche 
versickern. Der Grundwasserschutz wird in den Hinweisen aufgenommen. Die Thematik des 
Brandschutzes wird auf der Genehmigungsebene geklärt. 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz geht in ihrer Stellungnahme vom 27.04.2023 auf 
die Standortwahl für die vorgesehene Umnutzung landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren 
Auswirkungen auf die agrarstrukturelle Situation ein. Die Standortwahl ergab sich aus der Stand-
ortkonzeption Photovoltaik, welche im Dezember 2020 von dem Verbandsgemeinderat der Ver-
bandsgemeinde Prüm verabschiedet wurde. Dabei wurde das gesamte Verbandsgemeindege-
biet auf Flächen untersucht, die für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen als ungeeignet an-
gesehen werden. Gemäß der Standortkonzeption Photovoltaik der Verbandsgemeinde Prüm ist 
das Plangebiet für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage geeignet. 

Wird eine Fläche von einer intensiven Landwirtschaft, bspw. in Grünland umgewandelt und darauf 
eine PV Freiflächenanlage errichtet, nimmt die Biodiversität grundsätzlich zu. Es liegt aktuell be-
reits größtenteils Dauergrünland, bzw. Acker-Grünland vor. Die Eigentümer der beiden Flurstücke 
halten ihre Flächen in ihrem Eigentum und betreiben den landwirtschaftlichen Betrieb als Haupt-
erwerb. Bei beiden Flächen wird Grünland angebaut und als Viehfutter genutzt. Die Eigentümer 
stimmen der Nutzung der Fläche als Photovoltaik-Freiflächenanlage zu. Der Ausschluss einer 
Existenzbedrohung ist definitiv gegeben.  Die Pachteinnahmen während der Nutzung liegen ober-
halb der Sätze, die im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung gezahlt würden.  

Es handelt sich bei PV-Freiflächenanlagen um eine gegenüber der Landwirtschaft konkurrieren-
den Nutzung, bei der Flächen für einen gewissen Zeitraum der Landwirtschaft in Teilen entzogen 
werden können. Im Zuge der Energiewende ist es notwendig, auf Freiflächen zurückzugreifen, 
da sonstige, förderfähige Flächen sowie Dachflächen nicht in dem Ausmaß zur Verfügung stehen, 
die für die Durchführung der Energiewende erforderlich sind. Es besteht demnach ein großes 
Interesse der Allgemeinheit an der Durchführung der Planung.  

Aufgrund des bewegten Reliefs und der tieferen Lage der beiden Plangebiete als die umliegen-
den Flächen, ist die Lage für eine PV-Freiflächenanlage geeignet, da eine eingeschränkte Ein-
sehbarkeit vorliegt. Zudem ist eine räumliche Konzentration von erneuerbaren Energien ange-
messen, statt einer Zerschneidung der Landschaft. Windkraftanlagen haben hierbei einen größe-
ren Einfluss bzw. Wirkung auf die Landschaft als die Freiflächenanlage. Ziel der aktuellen Bun-
desregierung ist die Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromver-
sorgung. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Ausbau Erneuerbarer Energien 
stärker voranzutreiben und bis 2030 eine Verdreifachung bei der Solarenergie zu erreichen. Die 
Erreichung der Ziele ist ein Gemeinschaftsziel, bei dem vereinzelt höhere Anteile innerhalb einer 
Ortsgemeinde oder Verbandsgemeinde berücksichtigt werden müssen. Dies betrifft in diesem 
Fall den Eifelkreis Bitburg-Prüm. 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird unter Ziffer 4.6 die Agrarstrukturelle Situation er-
gänzt. Maßnahmen zum Ausgleich werden zur Offenlage ausgearbeitet. 

Der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein verweist mit Stellungnahme vom 10.05.2023 auf be-
stimmte Vorlagen unter deren Einhaltung eine Zustimmung für den Bebauungsplan gegeben ist. 
Genannt sind die verkehrliche Erschließung sowie die Blendwirkung. Eine Anbindung an die K 
157 und die L 1 ist nicht vorgesehen. Die Erschließung erfolgt durch die angrenzenden Wirt-
schaftswege. Das Fachgutachten zur Bewertung der Blendwirkung wird zur Offenlage vorgelegt. 
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Eine Blendung durch Reflexionen der Sonne können auf die K157, die L1 und die Wohnhäuser 
sowie Arbeitsstätten im Norden der Ortsgemeinde Heckhuscheid ausgeschlossen werden.  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit einge-
gangen. 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, die vom 
11. Januar 2024 bis einschließlich 15. Februar 2024 stattfand, wurden folgende Belange vorge-
tragen und wie folgt berücksichtigt. 

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
verweist in seiner Stellungnahme vom 12.01.2024 auf die Einhaltung von Abständen die Produkt-
fernleitung betreffend. Im Bebauungsplan wurde die Produktfernleitung bereits mit einem insge-
samten Schutzstreifen von 10 m berücksichtigt und von der Planung ausgenommen. Die Fernlei-
tung darf dabei mit dem Zaun überstellt werden, jedoch werden die Fundamente so weit wie 
möglich von der Leitung entfernt liegen. Die Produktenfernleitung soll dabei möglichst mittig zwi-
schen zwei Fundamenten zu liegen kommen. Ebenfalls wurde zum Entwurfsstand ergänzt, dass 
der Schutzstreifen von Bebauung freizuhalten ist. Zaunanlagen dürfen hingegen innerhalb des 
Schutzstreifens gebaut werden. Dieses Vorgehen wurde von der Fernleitungs-Betriebsgesell-
schaft bestätigt. Die Begründung und Textfestsetzung werden dahingehend ergänzt.  

Wegen Abweichungen zwischen Plandarstellung und tatsächlicher Lage der Produktfernleitung 
ist der Entwickler informiert und wird sich zur Genehmigungsplanung erkundigen. Ebenfalls wird 
ein Vertrag zwischen Entwickler und Fernleitungs-Betriebsgesellschaft vereinbart. Hinweise, wie 
innerhalb des Schutzstreifens verfahren wird, werden den Unterlagen zum Bebauungsplan bei-
gefügt bzw. korrigiert. Der Trassenverlauf ist im Planwerk dargestellt und alle Sicherheitsmaß-
nahmen im Bebauungsplan aufgenommen. 

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Erd-
geschichtliche Denkmalpflege gibt in ihrer Stellungnahme vom 15.01.2024 keine Bedenken 
kund. Auf den Hinweis, die GDKE Mainz und Trier zu informieren, wird eingegangen. 

Die Amprion GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 17.01.2024 auf die Kommunikation be-
züglich weiterer Versorgungsleitungen hin. Die zuständigen Unternehmen wurden bereits betei-
ligt. 

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Geschäftsbereich Verkehr, Fachgruppe V IV 
- Schwertransporte, Eisenbahnen, Seilbahnen, Schifffahrt, Bereich Eisenbahnen weist in 
seiner Stellungnahme vom 17.01.2024 lediglich hinsichtlich möglicher straßenrechtlicher Betrof-
fenheit auf die Zuständigkeit der regionalen Dienststelle LBM Gerolstein, die ebenfalls am Ver-
fahren beteiligt wurden. 

Die SGD – Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Trier weist in ihrer Stellungnahme vom 22.01.2024 auf das erstellte Fachgutachten zur Bewer-
tung der Blendwirkung hin. Diese kam zu dem Ergebnis, dass zukünftig mit keiner Blendwirkung 
und somit keinen immissionsschutzrechtlichen Konflikten durch die FFPV-Anlage(n) zu rechnen 
ist und daher seitens der SGD keine Bedenken bestehen. Dieser Hinweis wurde zur Kenntnis 
genommen. 

Aus der Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm vom 25.01.2024 wird zur 
Kenntnis genommen, dass die Belange des Verbandsgemeindewerkes Prüm nicht tangiert sind, 
da kein Abwasser anfällt und keine erlaubnispflichtigen Anlagen für die Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung hergestellt werden. 

Der LBM - Landesbetrieb Mobilität Gerolstein, Fachgruppe Betrieb, Fachteam Bauleitpla-
nung, Anbau, Sondernutzung stimmt in seiner Stellungnahme vom 26.01.2024 dem Bebau-
ungsplan zu, sofern sich an die vorgegebene verkehrliche Erschließung gehalten und eventuell 
eine gebührenpflichtige Sondernutzung für Wirtschaftswege beantragt wird. Die Erschließung ist 
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über die Gemeindestraße „Oberweg“ vorgesehen. Eine Anbindung an die K 157 und die L 1 ist 
nicht vorgesehen. Die Erschließung erfolgt durch die angrenzenden Wirtschaftswege. Der Ent-
wickler wurde hierüber informiert, die Beantragung zwecks Sondernutzung und etwaiger Kabel-
verlegung ist erfolgt. 

Das Forstamt Prüm geht in seiner Stellungnahme vom 02.02.2024 erneut auf den aus forstwirt-
schaftlicher Sicht einzuhaltenden Mindestabstand zwischen Anlage und Waldrand ein sowie auf 
die Absprache mit den Waldeigentümern. Die Sachverhalte werden zur Kenntnis genommen, der 
Entwickler wurde darüber informiert. An der Planung wird in Rücksprache mit den Waldeigentü-
mern festgehalten. Es wurde eine Haftungsverzichtserklärung zwischen den Waldeigentümern 
und dem Entwickler verfasst. 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bezieht sich in ihrer umfangreichen Stellung-
nahme vom 07.02.2024 erneut auf die Flächenauswahl für das geplante Vorhaben und potenzi-
eller Nachteile für die Flächeneigentümer und die Landwirtschaft. Es wird mit dem LEP IV und 
dem Regionalen Raumordnungsplan argumentiert. Seitens der Planung wird wie folgt darauf ein-
gegangen. 

Der Grundsatz 166 des LEP IV sagt nicht aus, dass zunächst alle anderen Möglichkeiten der 
Realisierung von Photovoltaikanlagen auszuschöpfen sind, ehe auf landwirtschaftliche Nutzflä-
chen zurückgegriffen werden kann. Viele Gebäude und andere potenziell geeignete Flächen sind 
im Privateigentum, sodass die Gemeinde keinen Zugriff auf sie hat. Eine Umsetzung von Photo-
voltaikanlagen ist dort zum Teil möglich, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein 
Zugriff auf die Flächen für die treibhausgasneutrale Stromerzeugung ausreichend sein wird. Dar-
über hinaus wird die Energiewende drastisch ausgebremst, wenn zunächst nur ein Ausbau auf 
den genannten Flächen forciert wird. 

Die Standortwahl ergab sich aus der Standortkonzeption Photovoltaik, welche von der Verbands-
gemeinde Prüm verabschiedet und das Plangebiet für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage 
für geeignet befunden wurde. Als Ausschlussgebiete definiert wurden dabei sehr hochwertige 
landwirtschaftliche Flächen und landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer Ertragsmesszahl von ≥ 
32. 

Eine Nutzung von Agri-PV-Anlagen lässt durch einen höheren Aufwand für die Aufständerung 
häufig noch keine wirtschaftliche Gewinnung von Solarenergie zu. FFPV hingegen schon, die 
zusätzlich noch der Beweidung dienen und eine Grünlandentwicklung unter den Modultischen 
zulassen. Die Regelung einer Rückführung wurde über vertragliche Regelungen zwischen dem 
Entwickler und dem Eigentümer gelöst und ist somit sichergestellt.  

Auch Bedenken hinsichtlich der Eigentümer gibt es keine. Diese befürworten das Vorhaben und 
erhalten für die zur Verfügung gestellten Flächen Pachteinnahmen, wodurch sie keine finanziellen 
Nachteile haben. Die Begründung wird hinsichtlich der agrarstrukturellen Auswirkungen jedoch 
konkretisiert. 

Ebenfalls findet ein flächenschonender Ausbau statt, da zwei große Flächen, statt mehrerer Teil-
flächen genutzt werden. Durch das vorliegende PV-Konzept der Verbandsgemeinde wird der 
Steuerungsrahmen für PV-Freiflächenanlagen festgelegt.  

Wegen Bedenken bezüglich der Jagdpachtminderung wurde eine Abstimmung zwischen Ent-
wickler und dem zuständigen Jagdpächter vorgesehen. Der Entwickler wurde diesbezüglich in-
formiert. 

Die IHK – Industrie- und Handelskammer, Geschäftsbereich Standortpolitik und Unterneh-
mensförderung, Referent Unternehmensförderung – Umwelt bittet in ihrer Stellungnahme 
vom 09.02.2024 um eine verträgliche Einbindung der PV-Freiflächenanlage. Darauf wird einge-
gangen, indem die Einbindung der Anlage in die umgebende Landschaft u.a. durch randliche 
Eingrünungen geregelt wird.  
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Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Ge-
bietsreferent Außenstelle Trier verweist in ihrer Stellungnahme vom 12.02.2024 noch einmal 
auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht für archäologische Funde bzw. Befunde (§§ 
16-19 DSchG RLP). Der Sachverhalt wird im Bebauungsplan ergänzt. 

Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Amt 06 – Bauen und Umwelt nimmt in 
der Stellungnahme vom 13.02.2024 Bezug auf das vorangegangene Schreiben vom 11.01.2024 
und äußert sich zu den Themen Bauwesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Raumordnung 
und Landesplanung sowie Wasserrecht.   

Die Regelung eines Rückbaus wurde über vertragliche Regelungen zwischen dem Entwickler 
und dem Eigentümer gelöst und ist somit sichergestellt. Ein städtebaulicher Vertrag hierfür zwi-
schen dem Entwickler und der Ortsgemeinde wird daher als nicht erforderlich erachtet. Es wird 
zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Hinweise zum Bauwesen vorgetragen werden.  

Den Stellungnahmen bezüglich der zu belassenden Maßnahmen zur Bepflanzung sowie der Ab-
änderung der Signatur in der Plandarstellung konnte gefolgt werden. Die Textfestsetzungen so-
wie die Plandarstellung wurden entsprechend angepasst. 

Eine Eingrünung des Nordwestrands von Teilbereich 1 wird seitens der Planung nicht als erfor-
derlich erachtet, da eine Sichtbarkeit aufgrund des Reliefs dennoch gegeben wäre. Gemäß einem 
Telefonat mit der UNB ist die beschriebene Heckenpflanzung im nördlichen Bereich aufgrund der 
Beschreibung der tatsächlich vor Ort beschriebenen Situation nicht notwendig. 

Der Stellungnahme zum Abstand der Baugrenze kann gefolgt werden. Die Baugrenze wird um 4 
m vom Pflanzstreifen M2 abgerückt. Ebenfalls werden der Umweltbericht und die Textfestsetzung 
zu „Durch Schnittmaßnahmen dürfen die Hecken nicht auf eine Höhe von unter 2 m zurückge-
nommen werden“ angepasst. Auch wird ergänzt, dass der Einsatz von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln auf der Fläche nicht zulässig ist und das Mahdgut von der Fläche zu entfernen ist 
und dass die Einfriedung in den Bereichen, wo ein Pflanzstreifen M 2 anzulegen ist, auf der an-
lagenzugewandten Seite des Pflanzstreifens zu errichten ist.  

Bezüglich der Flächen wird das mit der Bauleitplanung beauftragte Planungsbüro die Erfassung 
im Kompensationsflächenverzeichnis des Landes durchführen. 

Im Rahmen der regulären Beteiligung sind keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit einge-
gangen. 

4 AUSWAHL DES PLANS NACH ABWÄGUNG MIT ANDERWEITIG IN BETRACHT KOM-
MENDEN PLANUNGSMÖGLICHKEITEN  

Die Standortwahl ergab sich aus der Standortkonzeption Photovoltaik, welche im Dezember 2020 
von dem Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Prüm verabschiedet wurde. Dabei wurde 
das gesamte Verbandsgebiet auf Flächen untersucht, die für die Errichtung von PV-Freiflächen-
anlagen als ungeeignet angesehen werden. Unter Beachtung der Kriterien (Ausschlussgebiete 
aufgrund raumordnerischer oder fachgesetzlicher Vorrangfunktion, Ausschlussgebiete und Sons-
tige Vorgaben aufgrund städtebaulicher Vorstellungen der Verbandgemeinde sowie Vorgaben für 
förderfähige Flächen gemäß EEG) 

Für die sich nach Anwendung der o.g. Ausschlusskriterien ergebenden Potentialflächen erfolgt 
bei einem Antrag auf Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sodann eine standortbezogene 
Einzelfallprüfung insbesondere zu den nachgenannten Belangen: 

Das Plangebiet liegt in keinem Ausschlussgebiet gemäß raumordnerischer und fachgesetzlicher 
Vorrangfunktionen, allerdings teilweise (anteilig im Süden der Teilfläche 2) auf landwirtschaftli-
cher Fläche mit einer Ertragsmesszahl >= 32 (Ausschlussgebiete aufgrund städtebaulicher Vor-
stellungen der Verbandsgemeinde). Nach den Vorstellungen der Verbandsgemeinde dürfen 




